
Vorstandssitzung des Vereins Zuhause in Kürten (ZinK) e.V. am 29. Januar 2023 ab 19.00Uhr 

Teilnehmer: Evelyn Mathias, Paul Mundy, Christa Küppers, Rolf Küppers 

Versammlungsort: Restaurant Kalyva, 51515 Kürten-Bechen 

Christa Küppers begrüßt die Teilnehmer. Der Vorstand i.S. des § 26 BGB ist vollständig erschienen, die 
Versammlung ist beschlussfähig. 

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Nachfolgeregelung im Vorstand und die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen, z.B. auf die Ausrichtung des Vereins oder evtl. Satzungsänderungen. Hintergrund ist die auf der 
letzten Mitgliederversammlung erfolgte Ankündigung von Christa Küppers, aufgrund des in 2024 anstehenden 
Wegzugs aus Kürten nach Ablauf der Wahlperiode nicht mehr als Vorstandsmitglied zu kandidieren. 

Christa Küppers berichtet, dass Mitglieder aus dem Kreis des Orgateams der Kleiderkammer, die für die in der 
nächsten Mitgliederversammlung vorzunehmende Nachwahl im Vorstand in Betracht kommen, vornehmlich an 
der Kleiderkammer, nicht aber an den anderen, in der Satzung genannten Vereinsaktivitäten interessiert sind. 
Sie stellt zur Debatte, den Vereinszweck stärker auf den Betrieb der Kleiderkammer auszurichten und die 
übrigen Aktivitäten optional und nachrangig in der Satzung zu formulieren. Dadurch könnte erreicht werden, 
dass sich die in der Kleiderkammer Engagierten auch für ein Vorstandsamt im Verein gewinnen ließen. 

Evelyn Mathias und Paul Mundy begrüßen die Kleiderkammer sehr. Ihre persönlichen Interessen gehen aber 
eher Richtung Flüchtlingsintegration. Deshalb soll diese in den Vereinsaktivitäten nicht vergessen werden. 

Besprochen wird dann, ob die Zahl der Vorstandsmitglieder erweitert werden könnte, um auf diese Weise zum 
einen die Aufgaben der 1. Vorsitzenden zu verringern und zum anderen für die Repräsentanz der 
Kleiderkammer auch im Vorstand Raum zu schaffen. 

In § 12 der Satzung ist nur der nach außen vertretungsberechtigte Vorstand (nach § 26 BGB) geregelt, der aus 
historischen Gründen drei Personen umfasst. Eine Erweiterung des Vorstands ist in diesem Abschnitt nicht 
erwähnt. Allerdings sieht § 12a qualifizierte Mehrheitserfordernisse bei größeren finanziellen Verpflichtungen 
vor; dort heißt es, dass hierfür die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB und die "Mehrheit des 
erweiterten Vorstands, falls dieser bestellt ist", erforderlich ist. Damit steht fest, dass die Satzung einer 
Erweiterung um weitere Vorstandsmitglieder nicht entgegensteht; diese ist ohne Satzungsänderung möglich. 

Die Vorstandsmitglieder erwägen daraufhin, den Vorstand um ein weiteres Mitglied zu erweitern, das für die 
Kleiderkammer zuständig ist einschließlich der dafür benutzten Räume, der Einteilung der erforderlichen 
Mitarbeiter und der mit der Kleiderkammer erzielten Einnahmen und Ausgaben. 

Sollte bei dieser Verfahrensweise ein Mitglied aus dem Orgateam der Kleiderkammer bereit sein, im Vorstand 
mitzuarbeiten, würde Christa Küppers für eine weitere Wahlperiode auch einer Wiederwahl zur 1. Vorsitzenden 
zustimmen. 

Die Geschäftsadresse des Vereins soll anstelle des Wohnorts der 1. Vorsitzenden auf Dorfstraße 14 in Kürten 
geändert werden. Dies ist die Adresse, an der sich die gemieteten Räume des Vereins befinden. 

Christa Küppers schließt die Vorstandssitzung um 20.30 Uhr. 

 

............................................................  ........................................................ 



Christa Küppers, 1. Vorsitzende  Rolf Küppers, Schriftführer 


